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RS OGH 1938/2/16 3Ob965/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1938

Norm

EO §35 Ae

Rechtssatz

Eine dem Verp2ichteten nach Entstehung des Exekutionstitels abgetretene, angeblich gegen die betreibende Partei

zustehende Schadenersatzforderung, darauf gestützt, daß die betreibende Partei das ausländische Patent des

Vormannes des Klägers im Ausland verletzt habe, ist zur Begründung einer Klage nach § 35 EO verwendbar.
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